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1 Verlängerung der Corona-Hilfen bis März 2022 

Das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium haben sich am 24.11.2021 auf die Modalitäten 

zur Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen und des Kurzarbeitergeldes geeinigt.  

Die Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende März 2022 verlängert. Ebenso wird die aktuell geltende 

Neustarthilfe Plus, mit der Soloselbstständige, Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, unständig 

Beschäftigte sowie kurz befristet Beschäftigte in den Darstellenden Künsten zur Bewältigung der 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bis zu 1.500 € im Monat an Zuschüssen erhalten können, bis 

Ende März 2022 verlängert. Die Verlängerung gilt ebenfalls für die Härtefallhilfen, die in der Zuständigkeit 

der einzelnen Bundesländer liegen. 

Bereits jetzt können berechtigte Aussteller auf Weihnachtsmärkten die Überbrückungshilfe III Plus erhalten. 

Im Rahmen der neuen Überbrückungshilfe IV soll der Zugang zum Eigenkapitalzuschuss für Aussteller auf 

Weihnachtsmärkten erleichtert werden. Voraussichtlich müssen sie nur für einen Monat einen relevanten 

Umsatzrückgang nachweisen.  

Für den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld, der ebenfalls bis zum 31.3.2022 verlängert wurde, 

gelten unverändert die bisherigen Voraussetzungen. So kann ein Betrieb Kurzarbeit anmelden, wenn 

mindestens 10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Dabei muss auf den Aufbau von 

Minusstunden vollständig verzichtet werden. Auch Leiharbeitnehmer haben Zugang zum Kurzarbeitergeld.  

Bis 31. Dezember werden den Arbeitgebern die Beiträge zur Sozialversicherung zu 100 %; mit der 

Verlängerung nur noch zu 50 % von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Die anderen 50 % können 

Arbeitgeber für Beschäftigte erhalten, die während der Kurzarbeit eine Weiterbildung besuchen. Die 

maximale Bezugsdauer beträgt 24 Monate. 

Es ist zu erwarten, dass Förderungen auch noch über den 31.03.2022 hinaus erfolgen werden. 

2 Steuer-ID ab 2022 auch im Minijob melden 

Auch der Verdienst aus einem Minijob ist steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann selbst entscheiden, ob der 

Verdienst pauschal oder nach individuellen Merkmalen (Lohnsteuerklassen) des Minijobbers versteuert 

werden soll. 

Arbeitgeber müssen ab dem 1.1.2022 die Steuer-IDs ihrer gewerblichen Minijobber im elektronischen 

Meldeverfahren an die Minijob-Zentrale übermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber die Steuer 

pauschal an die Minijob-Zentrale zahlen oder die individuelle Besteuerung nach der Lohnsteuerklasse über 

das Finanzamt vornehmen. Zudem müssen sie in der Datenübermittlung die Art der Versteuerung angeben. 

Die Steuer-ID ist eine persönliche Identifikationsnummer, die nur einmal vergeben wird und dauerhaft gültig 

bleibt. Sie ändert sich z. B. auch nicht nach einer Namensänderung, einer Änderung des Personenstandes 

oder nach einem Umzug. Finanzbehörden sollen durch die Nummer in die Lage versetzt werden, zulässige 

Überprüfungen vorzunehmen und vorhandene Informationen zuzuordnen. 

3 Aufbewahrung von Rechnungen bei elektronischen Registrierkassen  

Nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG) muss der Unternehmer ein Doppel der 

Rechnung, die er selbst oder ein Dritter in seinem Namen und für seine Rechnung ausgestellt hat, sowie 
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alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für dessen 

Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, 10 Jahre aufbewahren. Die Rechnungen müssen für den gesamten 

Zeitraum die Anforderungen der Vorschriften des UStG erfüllen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. 

Nunmehr äußert sich das Bundesfinanzministerium zur Aufbewahrung von Rechnungen, die Unternehmer 

mithilfe elektronischer oder computergestützter Kassensysteme oder Registrierkassen erteilen. Danach ist 

es hinsichtlich der erteilten Rechnungen ausreichend, wenn ein Doppel der Ausgangsrechnung 

(Kassenbeleg) aus den unveränderbaren digitalen Aufzeichnungen reproduziert werden kann, die auch die 

übrigen Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoBD) erfüllen, insbesondere die 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der Erfassung. 

4 Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen bzw. 

Blockheizkraftwerken 

Mit Schreiben vom 29.10.2021 präzisierte das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die steuerliche 

Vereinfachungsregelung beim Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen (mit einer installierten Leistung von bis zu 

10 kW/kWp) und vergleichbarer Blockheizkraftwerke (mit einer installierten Leistung von bis zu 2,5 

kW/kWp).  

Danach unterstellt das Finanzamt ohne weitere Prüfung, dass ein einkommensteuerlich unbeachtlicher 

Liebhabereibetrieb vorliegt, wenn der Betreiber schriftlich erklärt, dass er die Vereinfachungsregelung in 

Anspruch nehmen möchte. Die Erklärung wirkt auch für die Folgejahre. Wird die Vereinfachungsregelung 

genutzt, entfällt die ggf. erforderliche, aufwendige Prognoserechnung und es muss – auch bei bereits 

bestehenden Anlagen – keine Gewinnermittlung mehr erstellt werden.  

Wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung 

bereits seit einiger Zeit möglich. Die Rahmenbedingungen wurden in einem Schreiben des BMF vom 

2.6.2021 aufgeführt. Offenbar gab es seitdem in der Praxis zahlreiche Zweifelsfragen.  

Daher führt das BMF nun genauer aus, dass die Antragsmöglichkeit nicht nur für natürliche Personen, 

sondern auch für Mitunternehmerschaften besteht. Der Antrag ist dann durch den Vertreter/den 

Empfangsbevollmächtigen oder alle Mitunternehmer gemeinsam zu stellen.  

Alle Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke (BHKW), die von einer antragstellenden Person betrieben 

werden, bilden einen einzigen Betrieb. Ein Antrag auf die Anwendung der Vereinfachungsregelung kann 

gestellt werden, wenn die installierte Gesamtleistung aller Anlagen nicht mehr als 10 kW/kWp beträgt. 

Analog dazu dürfen mehrere BHKW in der Summe eine installierte elektrische Gesamtleistung von bis zu 

2,5 kW nicht überschreiten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anlagen auf demselben oder auf 

unterschiedlichen Grundstücken stehen.  

So ist es auch nicht relevant, ob die Anlagen technisch voneinander getrennt oder verbunden sind. Auch 

solche Anlagen sind einzubeziehen, die die übrigen Voraussetzungen der Vereinfachungsregelung nicht 

erfüllen (z. B. Anlagen, deren Strom einem Mieter des Antragstellers zur Verfügung gestellt wird). Für 

Anlagen, deren Werkleistungseinspeisung auf 70 % begrenzt ist, bleibt die installierte Leistung 

maßgebend. Übersteigt diese die festgelegten Leistungsgrenzen, ist die Vereinfachungsregel nicht 

anwendbar.  
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5 Fahrtenbücher mit kleinen Mängeln 

Mängel und Ungenauigkeiten in den Fahrtenbüchern führen immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten 

zwischen den betroffenen Unternehmern und der Finanzverwaltung. Das liegt daran, dass in den meisten 

Fällen Angaben fehlen oder nicht richtig vermerkt wurden, sodass einzelne Sachverhalte nicht mehr 

glaubhaft sind oder nachvollzogen werden können. 

Sofern keine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben vorliegt, kann das 

Finanzamt die 1-%-Regelung anwenden, welche sich meistens zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 

auswirkt. 

In einem vor dem Niedersächsischen Finanzgericht (FG) ausgetragenen Streitfall hat ein Steuerpflichtiger 

ein Fahrtenbuch geführt, welches kleinere Mängel in Form von Abkürzungen, ausgelassene Umwege und 

abweichende Kilometerangaben aufwies. Für das Finanzamt hätten diese Mängel die Anwendung der 1-%-

Regelung gerechtfertigt, das FG widersprach dem aber. 

Nach seiner Auffassung sind im entschiedenen Fall die Angaben, trotz der aufgeführten Mängel, insgesamt 

schlüssig und damit auch steuerlich anzuerkennen. Bei Einzelfällen ist es Aufgabe des Finanzamtes, 

fehlende Angaben aus vorliegenden Unterlagen zu ermitteln, sodass Unklarheiten geklärt werden können.  

Sofern die gemachten Angaben in dem jeweiligen Einzelfall noch glaubhaft sind, darf nicht zur 1-%-

Regelung gewechselt werden. Nach Auffassung des FG ist diese aufgrund einer möglichen 

Übermaßbesteuerungen nicht leichtfertig anzuwenden. 

6 Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte und 

Künstlersozialabgabe für 2022 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie für 

das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 

2022 gelten folgende Rechengrößen: 

• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

64.350 € bzw. im Monat mehr als 5.362,50 € verdienen. 

• Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 58.050 € bzw. von 

monatlich höchstens 4.837,50 € berechnet. 

• Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 84.600 € in den 

alten Bundesländern (aBL) bzw. 81.000 € in den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. 

• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 7.050 € (aBL) bzw. 

6.750 € (nBL) monatlich berechnet. 

• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.290 € (aBL) bzw. 3.150 € (nBL) monatlich, 

also 39.480 € (aBL) bzw. 37.800 € (nBL) jährlich festgelegt. 

• Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich.  

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individuellem Zusatzbeitrag je 

nach Krankenkasse). Auch der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt stabil bei 18,6 %, der Beitragssatz 

für die Arbeitslosenversicherung ist – befristet bis 31.12.2022 – auf 2,4 % gesenkt. Der Beitragssatz für die 

Pflegeversicherung beträgt weiterhin 3,05 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose, die 

das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, erhöht sich von 3,3 % auf 3,4 %. Der Beitragszuschlag für 

Kinderlose, den der Arbeitnehmer weiterhin allein trägt, erhöht sich ab dem 1.1.2022 von 0,25 % auf 0,35 
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%. Kinderlose Versicherte tragen ab dem 1.1.2022 (1,525 % + 0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber 

weiterhin 1,525 %.  

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind – wie auch der Zusatzbeitrag, 

wenn die Krankenversicherungen einen solchen erheben – seit dem 1.1.2019 wieder je zur Hälfte von 

Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen (Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen: Hier trägt der 

Arbeitnehmer 2,025 % und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung).  

• Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2022 von 263 € auf 270 € monatlich 

(Frühstück 56 €, Mittag- und Abendessen je 107 €). Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- 

oder Abendessen 3,57 € und für ein Frühstück 1,87 €. Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 

241 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten 

gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei 

Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

• Künstlersozialabgabe: Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nach der neuen 

Verordnung wird auch im Jahr 2022 der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung für die 

betroffenen Unternehmen unverändert 4,2 % betragen. 

7 Keine neuen Auslandspauschalen für das Jahr 2022 

Aufgrund der noch immer andauernden Pandemie, werden die Auslandstage- und 

Auslandsübernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz zum 1.1.2022 nicht neu festgesetzt. 

Wie das Bundesfinanzministerium (BMF) mitteilte, gelten noch immer die Inhalte des BMF-Schreibens vom 

3.12.2020 als maßgeblich.  

Demzufolge sind die dort veröffentlichten steuerlichen Pauschbeträge auch für das Kalenderjahr 2022 

anzuwenden. Die Auslandsreisekosten finden Sie auch auf der Homepage des BMF: 

www.bundesfinanzministerium.de und dort unter > Service > Publikationen > BMF-Schreiben. 

8 Änderungen bei der Krankschreibung 

Arbeitsunfähigkeitsfeststellung per Video: Bereits seit Oktober 2020 können Ärzte mittels Video-

sprechstunde die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten feststellen. Allerdings gilt dies bislang nur für die 

Versicherten, die in der Arztpraxis bereits bekannt sind. Zukünftig können auch Patienten per 

Videosprechstunde krankgeschrieben werden, die dem Vertragsarzt unbekannt sind. Einen entsprechenden 

Beschluss hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 19.11.2021 gefasst. Achtung: Für in der Arztpraxis 

unbekannte Versicherte ist die Krankschreibung bis zu 3 Kalendertage möglich, für bekannte Versicherte 

bis zu 7 Kalendertage. 

Elektronische Übermittlung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Mit einer Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung (AU-Bescheinigung) bestätigt ein Arzt eine festgestellte Erkrankung, die den Arbeitnehmer 

am Erbringen der Arbeitsleistung hindert. Die AU-Bescheinigung muss dem Arbeitgeber i. d. R. spätestens 

am vierten Tag der AU vorliegen. Der Arbeitgeber kann die Vorlage aber auch schon eher verlangen.  

Die Übermittlung der AU-Bescheinigung an die Krankenkasse des Arbeitnehmers erfolgt seit dem 

1.10.2021 digital durch den behandelnden Arzt. Bisher informierte der Arbeitnehmer die Krankenkasse 

über die AU.  

Ab dem 1.7.2022 werden auch Arbeitgeber in das elektronische Verfahren einbezogen. Der Arbeitgeber 

kann die erforderlichen Daten jeweils bei Vorliegen einer Berechtigung elektronisch bei der Krankenkasse 

abrufen, welche daraufhin die relevanten Arbeitsunfähigkeitsdaten übermittelt. Fordert ein Arbeitgeber 
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Meldungen über Arbeitsunfähigkeitszeiten bei einer Krankenkasse an, ist hierfür von ihm der 

Datenaustausch eAU verpflichtend einzusetzen. Ab dem 1.7.2022 erhält ein arbeitsunfähig erkrankter 

Patient also nur noch ein Papierexemplar für die persönlichen Unterlagen. 

9 Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit 

Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei der Berechnung des 

Jahresurlaubs zu berücksichtigen. Zu dieser Entscheidung kam das Bundesarbeitsgericht am 30.11.2021. 

In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin an 3 Tagen wöchentlich als Verkaufshilfe beschäftigt. 

Bei einer Sechstagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher Erholungsurlaub von 28 

Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei einer vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch von 

14 Arbeitstagen. 

Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte der Arbeitgeber Kurzarbeit ein. Dazu trafen die 

Parteien Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Arbeitnehmerin u. a. in den Monaten April, 

Mai und Oktober 2020 vollständig von der Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten November und 

Dezember 2020 insgesamt nur an 5 Tagen arbeitete. Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfälle 

nahm der Arbeitgeber eine Neuberechnung des Urlaubs vor. Er bezifferte den Jahresurlaub für das Jahr 

2020 auf 11,5 Arbeitstage. 

Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage rechtfertigt eine unterjährige Neuberechnung des 

Urlaubsanspruchs. Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit sind ausgefallene Arbeitstage weder 

nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. Der 

Urlaubsanspruch aus dem Kalenderjahr 2020 übersteigt deshalb nicht die vom Arbeitgeber berechneten 

11,5 Arbeitstage. 

10 COVID-19-Quarantäne – Nichtanrechnung auf Urlaub 

In einem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) am 15.10.2021 entschiedenen Fall befand sich eine 

Arbeitnehmerin in der Zeit vom 10.12. bis 31.12.2020 im Erholungsurlaub. Nach einem Kontakt mit ihrer 

mit COVID-19 infizierten Tochter ordnete das Gesundheitsamt zunächst eine häusliche Quarantäne bis zum 

16.12.2020 an. Bei einer Testung am 16.12.2020 wurde bei der Arbeitnehmerin eine Infektion mit COVID-

19 festgestellt. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt für sie mit Bescheid vom 17.12.2020 häusliche 

Quarantäne bis zum 23.12.2020 an. Das Schreiben enthielt den Hinweis, dass sie als Kranke im Sinne des 

Infektionsschutzgesetzes anzusehen ist.  

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch einen Arzt ließ sie sich nicht ausstellen. Die Arbeitnehmerin 

verlangte vom Arbeitgeber die Nachgewährung von 10 Urlaubstagen für die Zeit vom 10.12. bis 

23.12.2020. Sie meinte, diese waren wegen der durch das Gesundheitsamt verhängten Quarantäne nicht 

verbraucht. 

Die Nichtanrechnung der Urlaubstage bei bereits bewilligtem Urlaub erfordert jedoch, dass durch ein 

ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass aufgrund der Erkrankung Arbeitsunfähigkeit gegeben ist. Daran 

fehlte es hier. 
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11 Steuerfreie (Corona-)Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.3.2022 

verlängert 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von 

Kapitalertragsteuer wurde die Frist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis zum 31.3.2022 

verlängert.  

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu 

einem Betrag von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen zu 

gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufgezeichnet 

werden. 

Bitte beachten! Die Fristverlängerung erweitert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt werden kann. 

Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 1.500 € ist die 

Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 oder 2021 z. B. 

500 € ausbezahlt, können bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet werden. Die Auszahlung kann 

auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet z. B. ein Beschäftigter im Hauptberuf und als Mini-Jobber bei 2 

Arbeitgebern, könnte er die Sonderzahlung von jedem Arbeitgeber erhalten.   

12 Sonderregelungen im verschärften Infektionsschutzgesetz 

Der Bundesrat stimmte am 10.12.2021 umfangreichen Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu. Das 

Gesetz beinhaltet nunmehr eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken, 

Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, Geburtshäusern und weiteren 

Einrichtungen. Ab 15.3.2022 müssen die dort Beschäftigten eine Corona-Impf- bzw. einen 

Genesenennachweis oder ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können.  

Neue Arbeitsverhältnisse in den genannten Einrichtungen sind ab 16.3.2022 nur bei Vorlage eines 

entsprechenden Nachweises möglich. Für finanziell besonders belastete Krankenhäuser soll es kurzfristig 

einen Ausgleich geben, um pandemiebedingte finanzielle Folgen und Liquiditätsengpässe abzufedern. 

Darüber hinaus werden die Corona-bedingten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2022 

verlängert. Dies betrifft unter anderem den anrechnungsfreien Hinzuverdienst aus einer geringfügigen 

Beschäftigung und den Anspruch auf erhöhtes Kurzarbeitergeld: Beschäftigte, die länger als 3 Monate in 

Kurzarbeit sind, erhalten weiterhin einen Aufschlag. Ab dem vierten Bezugsmonat beträgt das 

Kurzarbeitergeld 70 % der Differenz zum bisherigen Nettolohn, ab dem siebten Monat 80 %. Wenn ein Kind 

im Haushalt lebt, erhöht sich der Leistungssatz auf 77 % bzw. 87 %. Die erhöhten Bezüge gelten auch für 

Personen, die seit April 2021 erstmals in Kurzarbeit gehen mussten.  

Die bereits Ende Juni 2021 ausgelaufenen pandemiebedingten Sonderregelungen für virtuelle 

Betriebsversammlungen und Gremiensitzungen als Telefon- und Videokonferenzen werden befristet bis 

zum 19.3.2022 wieder eingeführt – mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit. 

Eine Verlängerung erfahren auch die Sonderregelungen für Werkstätten. Die Übergangsregelung zu den 

Mehrbedarfen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Werkstätten wird bis zum 31.3.2022 

verlängert.  
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13 Neue Regeln beim Sachbezug seit dem 1.1.2022 

Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis, welche nicht in Geld 

bestehen. Diese geldwerten Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leistung 

darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze von 50 € (bis 31.12.2021 bis 44 €) im Monat 

steuer- und sozialversicherungsfrei. Dadurch ergeben sich finanzielle Vorteile gegenüber der Auszahlung 

von (steuer- und sozialversicherungspflichtigem) Barlohn. 

Durch die neue Definition „zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nunmehr gesetzlich festgeschrieben, 

dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 

(Geldersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge, 

sondern Geldleistungen sind. 

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler 

Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten 

(einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) werden hingegen als Sachbezug 

gesetzlich definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von 

Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen und zudem ab dem 

1.1.2022 die Kriterien des Zahlungsdienstaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Weitere Voraussetzung ist, 

dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

14 Leistungsbeschreibung in Rechnungen 

Die Anforderungen an ausgestellte Rechnungen führen in der Praxis häufig zu unterschiedlichen 

Auffassungen zwischen Finanzverwaltung und Unternehmer. Regelmäßig ändern und präzisieren aber auch 

Gerichte die notwendigen Anforderungen. Dies ist durch den Bundesfinanzhof (BFH) bezüglich einer 

ausreichenden Leistungsbeschreibung vorgenommen worden. Im Hinblick auf jenes Urteil wurde nun ein 

BMF-Schreiben veröffentlicht, welches die vorgenommene Änderung beschreibt. 

Gegenstand des Urteils war damals die sog. „handelsübliche Bezeichnung“. Diese soll den Anspruch auf 

den Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht weiter verschärfen. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob es sich um 

Waren aus dem niedrigen, mittleren oder oberen Preissegment handelt, denn in diesen Bereichen kann 

sich die Handelsüblichkeit deutlich unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für jeden Einzelfall gesondert 

zu treffen. 

Die Bezeichnung der Leistung muss den Abgleich zwischen Bestellung und gelieferter Ware ermöglichen 

und zwar eindeutig und ohne Möglichkeit einer fälschlicherweise mehrfachen Abrechnung. Wenn eine 

Bezeichnung von Gegenständen den gesetzlichen Vorgaben von Kaufleuten entspricht und diese 

Bezeichnung in den Geschäftskreisen allgemein verwendet wird, ist sie handelsüblich. In Einzelfällen muss 

eventuell nachgewiesen werden, ob eine handelsübliche Bezeichnung vorliegt. 

15 Verlängerung der Innovationsprämie für E-Autos bis Ende 2022  

Um die E-Mobilität weiterhin zu fördern, wurde die aktuelle Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge 

zunächst um ein Jahr verlängert. Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten im Jahr 

2022 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiterhin bis zu 9.000 € Förderung. 

Plug-In-Hybride werden mit maximal 6.750 € gefördert.  

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein 

Neufahrzeug zugelassen wird und die sich verpflichten, das Fahrzeug sechs Monate zu halten. 

Zuwendungsempfänger ist der Antragsteller. 
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Der Bundesanteil der Prämie für rein elektrisch betriebene Pkw mit einem beim BAFA unter 40.000 € 

gelisteten Preis beträgt weiterhin 6.000 € (zusätzlicher Herstelleranteil 3.000 €). Für sog. Plug-In-Hybride 

beträgt der Bundesanteil 4.500 € (zusätzlicher Herstelleranteil 2.250 €).   

Reine E-Autos mit einem bei der BAFA gelisteten Preis über 40.000 € werden mit 5.000 € (zusätzlicher 

Herstelleranteil 2.500 €) bzw. für Plug-In-Hybride mit 3.750 € (zusätzlicher Herstelleranteil 1.875 €) 

bezuschusst. Die Fördergrenze liegt bei mehr als 65.000 €. 

2023 soll die Förderung deutlich stärker auf Klimaschutz ausgerichtet und über den elektrischen Fahranteil 

und eine elektrische Mindestreichweite definiert werden. 

Hinweis: Eine Auflistung der geförderten Fahrzeuge finden Sie unter www.bafa.de.  

16 Erhebung der Umsatzsteuer für eine Fastfood-Filiale 

Steht einer Fastfood-Filiale ein gemeinschaftlich genutzter Verzehrbereich zur Verfügung, in dem die 

Kunden die dort verkauften Speisen und Getränke zu sich nehmen können, ist für die Filiale der allgemeine 

Umsatzsteuersatz zu Grunde zu legen. Zu dieser Entscheidung kam das Finanzgericht Düsseldorf (FG) in 

einem Urteil vom 4.9.2019. 

Im entschiedenen Fall verkaufte eine Steuerpflichtige in einem Einkaufszentrum vorgefertigte Speisen in 

Einwegverpackungen über den Tresen. Allen Mietern des Zentrums und dessen Kunden stand ein 

gemeinsam genutzter Sitz- und Verzehrbereich zur Verfügung. Das FG vertrat daher die Auffassung, dass 

der Gemeinschaftsbereich, für den die Mieter die Kosten gemeinschaftlich trugen, den Kunden der 

Fastfood-Filiale den Verzehr von Speisen an Ort und Stelle ermöglichen. Somit sind die Umsätze der Filiale 

dem Regelsteuersatz zu unterwerfen. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des FG mit Urteil vom 

26.8.2021 verwies die Sache aber zur weiteren Klärung an das FG zurück.  

Das FG habe dabei nicht hinreichend auf die maßgebliche Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers 

abgestellt. Für die Annahme einer sonstigen Leistung – die dem regulären Umsatzsteuersatz unterliegt – 

genügt die Ausgabe von Speisen auf einem Tablett, wenn es typischerweise dazu dient, dem Kunden zu 

ermöglichen, die von ihm erworbenen Speisen zu einem Verzehrort in der Nähe (hier dem Food-Court) zu 

bringen und diese dort an einem Tisch mit Sitzmöglichkeit zu verzehren. 

17 Gewinne aus Kryptowährungsgeschäfte sind steuerpflichtig 

Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen sind steuerpflichtig. Zu diesem Schluss kommt das 

Finanzgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 11.6.2021. 

In seiner Einkommensteuererklärung wies ein Steuerpflichtiger Gewinne aus dem Handel mit 

Kryptowährungen aus. Der Handel wurde durch seinen Sohn treuhänderisch ausgeführt. Der 

Steuerpflichtige kaufte sich in das Portfolio seines Sohnes ein, die Beteiligungsquoten waren dabei klar 

geregelt. Das zuständige Finanzamt (FA) berücksichtigte die Gewinne als Einkünfte aus privaten 

Veräußerungsgeschäften, wogegen der Steuerpflichtige Einspruch einlegte, da aus seiner Sicht kein 

„anderes Wirtschaftsgut“ und somit auch kein Veräußerungsgeschäft vorliegt.  

Nach Auffassung des FG sind solche Gewinne sehr wohl sonstige Einkünfte aus privaten 

Veräußerungsgeschäften, da Kryptowährungen zu den immateriellen Wirtschaftsgütern zählen. Der 

steuerrechtliche Begriff des Wirtschaftsguts umfasst „sämtliche vermögenswerte Vorteile, deren 

Erlangung sich der Steuerpflichtige etwas kosten lässt“, „die einer selbstständigen Bewertung zugänglich 

sind“ und der „Erwerber des gesamten Betriebs in dem Vorteil einen greifbaren Wert sehen würde“. Die 

Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. 
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18 Erbschaftsteuer bei Hinzuerben von Doppelhaushälften 

Soweit der Ehegatte oder die Nachkommen nicht sowieso schon in dem Haushalt des Erblassers gelebt 

haben, können sie dessen selbstgenutztes Haus steuerfrei erben, wenn sie es nach dem Tod unmittelbar 

selbst bewohnen oder Vorbereitungen treffen, dieses möglichst zeitnah beziehen zu können. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 6.5.2021 entschiedenen Fall erbte ein Steuerpflichtiger von 

seinem Vater ein Doppelhaus. In der einen Hälfte wohnte der Erblasser, in der anderen Hälfte der erbende 

Sohn mit seiner Familie. Nach dem Erbfall nahm der Sohn umfangreiche Bauarbeiten an dem Haus vor, 

sodass es anschließend als einheitliche Wohnung von ihm und seiner Familie genutzt wurde. Das 

Finanzamt versagte die Erbschaftssteuerbefreiung, da sich der Einzug zeitlich zu stark verzögert habe. 

Nach Auffassung des BFH ist entscheidend, dass das hinzuerworbene Objekt unverzüglich durch den Erben 

selbst bewohnt wird. Sollte dies nicht möglich sein, so muss erkennbar sein, dass von Anfang an die 

Absicht bestand, es selbst nutzen zu wollen, selbst wenn sich der Einzug durch Baumaßnahmen oder 

Ähnlichem verzögert. Grundsätzlich ist eine Verzögerung von 6 Monaten aber noch angemessen. 

19 Auszahlung von Corona-Gutscheinen seit 1.1.2022 

Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise beschlossen, dass Veranstalter 

Gutscheine ausstellen können, anstatt die Ticketpreise zurückzuzahlen. Dieses gilt für abgesagte 

Veranstaltungen (z. B. Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder 

Sportwettkämpfe), wenn die Karten/Tickets vor dem 8.3.2020 erworben wurden. Ebenfalls dazu zählen 

Eintrittskarten für Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkarten für 

Stadien. 

Seit dem 1.1.2022 kann die Auszahlung des Betrages verlangt werden. Innerhalb von 3 Jahren verjähren 

die Rückzahlungsansprüche aus abgesagten Veranstaltungen. Ansprüche aus Veranstaltungen, die in 2020 

wegen des Corona-Virus abgesagt wurden, können also bis zum 31.12.2023 und Ansprüche aus in 2021 

abgesagten Veranstaltungen bis zum 31.12.2024 geltend gemacht werden. 

20 Neuregelungen beim Statusfeststellungsverfahren zum 1.4.2022 

Mit dem Statusfeststellungsverfahren in der Sozialversicherung können sich die Beteiligten eines 

Auftragsverhältnisses frühzeitig Klarheit über den Erwerbsstatus verschaffen. Zuständig für die 

Durchführung des Statusfeststellungsverfahrens ist die Clearingstelle bei der Deutschen 

Rentenversicherung Bund. Mit diesem Verfahren können die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses 

rechtlich verbindlich feststellen lassen, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Das 

Feststellungsverfahren wird durch die folgenden Reformbausteine weiterentwickelt: 

• Die Einführung einer Prognoseentscheidung ermöglicht die Feststellung des Erwerbsstatus schon 

vor der Aufnahme der Tätigkeit und damit frühzeitiger als bisher. 

• Anstelle der Versicherungspflicht wird künftig der Erwerbsstatus festgestellt. 

• Es wird eine Gruppenfeststellung für gleiche Vertragsverhältnisse ermöglicht. 

• Zukünftig können bestimmte Dreieckskonstellationen geprüft werden. 

Im Widerspruchsverfahren ist eine mündliche Anhörung möglich. 
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Antragsformulare zur Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens sind auf den Internetseiten der 

Deutschen Rentenversicherung Bund (www.deutsche-rentenversicherung.de - Suchbegriff: Formularpaket 

Statusfeststellung) aufrufbar. 

Bitte beachten! Für bestimmte Personengruppen ist das Statusfeststellungs-verfahren zwingend 

durchzuführen. Handelt es sich bei angemeldeten Beschäftigten um den Ehegatten, Lebenspartner oder 

Abkömmling des Arbeitgebers oder um einen geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter, hat die 

Einzugsstelle einen Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus zu stellen. 

21 „Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 1.1.2022 

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ ist zum 1.1.2022 

geändert worden. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und 

volljähriger Kinder sowie die Erweiterung der Tabelle bis zu einer Einkommensgrenze von 11.000 €. 

Zum 1.1.2022 wurden die Regelsätze angepasst und betragen nun bei einem Nettoeinkommen des/der 

Unterhaltspflichtigen bis 1.900 €: 

• 396 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

• 455 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

• 533 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 569 € für Kinder ab 18 Jahren. 

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/ 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren 

Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 

werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

22 In eigener Sache ... 

.. und noch einmal der Hinweis, dass bei uns weiterhin die verstärkten Coronaregeln gelten und wir im 

Moment 2G anwenden. Also wo immer möglich auf persönliche Besuche verzichten und bei 

unvermeidlichen Besuchen möglichst alleine kommen, Maske tragen, Desinfektionsmittel benutzen und 

den Mindestabstand einhalten. Ungeimpfte oder akut Erkrankte nehmen bitte telefonischen Kontakt auf. 

Des Weiteren bleibt die Kanzlei am Montag, dem 28.02 wegen Rosenmontag geschlossen. Auch in dieser 

Zeit muss ein bisschen Spaß sein – und sei es auch nur auf dem Sofa mit einer bestellten Pizza ist. 

Bleibt gesund, frohes Schaffen und wir sind für alle Frage und Anregungen da. 

 

 

Christine Hartwig StBin  


